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7983 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Erstellt am 14.07.2008 

Mit sichtbar gemachten Abänderungen bzw. Druckfehlerberichtigungen,  

die im Plenum des Nationalrates beschlossen wurden 

Bundesgesetz, mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Glücksspielgesetzes 

Das Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 145/2006, wird wie folgt geändert: 

1. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Besuch der Spielbank ist nur volljährigen Personen gestattet, die ihre Identität durch 

Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachgewiesen haben, der den Anforderungen des § 40 Abs. 1 
BWG entspricht. Der Konzessionär hat die Identität des Besuchers und die Daten des amtlichen 
Lichtbildausweises, mit dem diese Identität nachgewiesen wurde, festzuhalten und diese Aufzeichnungen 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Personen in Uniform haben nur in Ausübung ihres Dienstes oder 
mit Zustimmung der Spielbankleitung Zutritt.“ 

aa) Abs. 3 lautet: 
„(3) Entsteht bei einem Staatsbürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 

Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes die begründete Annahme, dass Häufigkeit und 
Intensität seiner Teilnahme am Spiel für den Zeitraum, in welchem er mit dieser Intensität und 
Häufigkeit spielt, das Existenzminimum gefährden, hat die Spielbankleitung wie folgt vorzugehen: 
 1. Es sind Auskünfte bei einer unabhängigen Einrichtung einzuholen, die Bonitätsauskünfte 

erteilt (unabhängige Bonitätsauskünfte). 
 a) Wird durch diese Auskünfte die begründete Annahme, dass die fortgesetzte und 

unveränderte Teilnahme am Spiel das konkrete Existenzminimum dieses Spielers 
gefährdet, bestätigt, hat die Spielbank durch besonders geschulte Mitarbeiter mit dem 
Spielteilnehmer ein Beratungsgespräch zu führen, in welchem der Spielteilnehmer auf 
die Gefahren der Spielteilnahme und der möglichen Gefährdung des Existenzminimums 
hingewiesen wird und sind dem Spielteilnehmer Informationen über 
Beratungseinrichtungen anzubieten. 

 b) Nimmt der Spielteilnehmer trotz dieses Beratungsgespräches unverändert häufig und 
intensiv am Spiel teil oder verweigert er dieses Beratungsgespräch, ist die 
Spielbankleitung verpflichtet, ihm den Besuch der Spielbank dauernd oder auf eine 
bestimmte Zeit zu untersagen oder die Anzahl der Besuche einzuschränken. 

 2. Ist die Einholung unabhängiger Bonitätsauskünfte nicht möglich oder sind diese nicht 
aussagekräftig, so hat die Spielbank 

 a) durch besonders geschulte Mitarbeiter mit dem Spielteilnehmer ein Beratungsgespräch 
zu führen, in welchem der Spielteilnehmer auf die Gefahren der Spielteilnahme und der 
möglichen Gefährdung des Existenzminimums hingewiesen wird und sind dem 
Spielteilnehmer Informationen über Beratungseinrichtungen anzubieten. 
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 b) Im Anschluss daran ist der Spielteilnehmer zu befragen, ob seine Einkommens- und 
Vermögenssituation derart ist, dass durch seine Teilnahme am Spiel sein konkretes 
Existenzminimum gefährdet ist. 

 c) Wird durch das Beratungsgespräch und die Befragung des Spielteilnehmers über eine 
allfällige Gefährdung seines Existenzminimums die begründete Annahme bestätigt, dass 
die fortgesetzte und nach Häufigkeit und Intensität unveränderte Teilnahme am Spiel 
sein konkretes Existenzminimum gefährden würde, oder verweigert der Spielteilnehmer 
das Beratungsgespräch oder die Auskunft, ob eine Gefährdung seines 
Existenzminimums vorliegt, ist die Spielbankleitung verpflichtet, ihm den Besuch der 
Spielbank dauernd oder auf eine bestimmte Zeit zu untersagen oder die Anzahl der 
Besuche einzuschränken. 

Eine über die Einholung der unabhängigen Bonitätsauskünfte, das Beratungsgespräch oder 
die Befragung des Spielteilnehmers hinausgehende Überprüfungs- und Nachforschungspflicht der 
Spielbankleitung besteht nicht. 

Verletzt die Spielbankleitung die nach Z 1 und 2 vorgeschriebenen Pflichten und 
beeinträchtigt der Spielteilnehmer durch die deshalb unveränderte Teilnahme am Spiel sein 
konkretes Existenzminimum, haftet die Spielbankleitung für die dadurch während der 
unveränderten Teilnahme am Spiel eintretenden Verluste. Die Haftung der Spielbankleitung ist der 
Höhe nach mit der Differenz zwischen dem nach Verlusten das Existenzminimum 
unterschreitenden Nettoeinkommen des Spielers unter Berücksichtigung seines liquidierbaren 
Vermögens einerseits und dem Existenzminimum andererseits abschließend beschränkt; höchstens 
beträgt der Ersatz das konkrete Existenzminimum. Das Existenzminimum ist nach der 
Exekutionsordnung in der jeweils geltenden Fassung (allgemeiner monatlicher Grundbetrag) zu 
ermitteln. 

Die Haftung ist innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Verlust gerichtlich geltend 
zu machen. Die Spielbankleitung haftet nicht, sofern der Spielteilnehmer bei seiner Befragung nicht 
offensichtlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder wenn ihr bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten nur leichte Fahrlässigkeit vorwerfbar ist. 

Dieser Absatz regelt abschließend alle Ansprüche des Spielteilnehmers gegen die 
Spielbankleitung im Zusammenhang mit der Gültigkeit des Spielvertrages oder mit Verlusten aus 
dem Spiel.“ 

b) Abs. 6 bis 8 lauten: 
„(6) Der Konzessionär hat jeder Tätigkeit und jeder Transaktion besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen und schriftlich festzuhalten, deren Art seines Erachtens besonders nahe legt, dass sie mit 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnte. Ergibt sich der Verdacht oder der 
berechtigte Grund zur Annahme, 
 1. dass eine Transaktion des Besuchers in der Spielbank der Geldwäscherei dient, oder 
 2. dass der Besucher der Spielbank einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278b StGB angehört 

oder eine Transaktion des Besuchers in der Spielbank der Terrorismusfinanzierung gemäß § 278d 
StGB dient, 

so hat der Konzessionär unverzüglich die Behörde (§ 6 SPG) in Kenntnis zu setzen. In diesen Fällen 
dürfen laufende Transaktionen bis zur Entscheidung der Behörde nicht abgewickelt werden. § 41 Abs. 1 
vorletzter Satz und Abs. 3 bis 4 und 7 BWG sind auf den Konzessionär nach Maßgabe der gemäß 
Richtlinie 2005/60/EG für Kasinos geltenden Pflichten anzuwenden. 

(7) Ergibt sich der Verdacht oder der berechtigte Grund zur Annahme, dass der Besucher der 
Spielbank nicht auf eigene Rechnung handelt, so hat der Konzessionär den Besucher aufzufordern, die 
Identität des Treugebers mit den gemäß § 40 Abs. 2 BWG erforderlichen Mitteln nachzuweisen. Wird 
dieser Aufforderung nicht nachgekommen oder ist der Identitätsnachweis ungenügend, so ist der Besuch 
der Spielbank zu versagen und die Behörde (§ 6 SPG) in Kenntnis zu setzen. 

(8) Ergibt sich bei einer zur Überwachung oder Beaufsichtigung der Spielbanken zuständigen 
Behörde der Verdacht oder der berechtigte Grund zur Annahme, dass eine Transaktion der Geldwäscherei 
oder Terrorismusfinanzierung dient, so hat sie die Behörde (§ 6 SPG) hievon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen.“ 
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2. § 25a lautet: 
„§ 25a. Der Konzessionär hat zur Vorbeugung und Verhinderung von Transaktionen, die mit 

Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, § 41 Abs. 4 BWG nach Maßgabe der 
gemäß Richtlinie 2005/60/EG für Kasinos geltenden Pflichten anzuwenden. Die Behörde (§ 6 SPG) hat 
dem Konzessionär Zugang zu aktuellen Informationen über Methoden der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung und über Anhaltspunkte zu verschaffen, an denen sich verdächtige 
Transaktionen erkennen lassen. Ebenso sorgt sie dafür, dass eine zeitgerechte Rückmeldung in Bezug auf 
die Wirksamkeit von Verdachtsmeldungen nach § 25 Abs. 6 und 7 und die daraufhin getroffenen 
Maßnahmen erfolgt, soweit dies praktikabel ist.“ 

3. In § 51 lautet Abs. 2: 
„(2) Die Verpflichtung zur Wahrung des Spielgeheimnisses besteht nicht 

 1. in Verfahren vor Zivilgerichten und in Zusammenhang mit einem Strafverfahren gemäß der 
StPO; 

 2. gegenüber Verlassenschaftsabhandlungs- und Pflegschaftsgerichten; 
 3. gegenüber Abgaben- und Finanzstrafbehörden für Zwecke von Abgabenverfahren und 

verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren; 
 4. wenn der Spielteilnehmer der Offenbarung des Geheimnisses ausdrücklich zustimmt; 
 5. in Fällen des § 25 Abs. 6 und 7 sowie 
 6. in den Fällen der §§ 19 und 31.“ 

4. In § 52 lautet Abs. 1 Z 8: 
 „„§ 52. (1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe 

bis zu 22.000 Euro zu bestrafen, 
 1. wer Glücksspiele entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Teilnahme vom 

Inland aus veranstaltet, organisiert, anbietet oder unternehmerisch zugänglich macht; 
 2. wer gewerbsmäßig ohne Berechtigung Spielanteile eines von diesem Bundesgesetz erfassten 

Glücksspieles oder Urkunden, durch welche solche Spielanteile zum Eigentum oder zum 
Gewinnbezug übertragen werden, veräußert oder an andere überlässt; 

 3. wer die Bewilligungsbedingungen eines genehmigten Glücksspieles nicht einhält; 
 4. wer ein Glücksspiel trotz Untersagung oder nach Zurücknahme der Spielbewilligung 

durchführt; 
 5. wer Glücksspielapparate oder Glücksspielautomaten, die dem Glücksspielmonopol 

unterliegen, außerhalb einer Spielbank betreibt (Veranstalter) oder zugänglich macht 
(Inhaber); 

 6. wer Verwaltungsübertretungen nach Z 1 insbesondere durch die Vermittlung der 
Spielteilnahme, das Bereithalten von Eingriffsgegenständen oder die unternehmerische 
Schaltung von Internet-Links fördert oder ermöglicht; 

 7. wer in einer Spielbank technische Hilfsmittel (z.B. eine entsprechend geeignete 
Fernbedienung) mit sich führt oder einsetzt, die geeignet sind, sich selbst oder anderen 
einen Spielvorteil zu verschaffen oder den Spielablauf an Glücksspielapparaten oder an 
Glücksspielautomaten zu beeinflussen; 

 8. wer als Verantwortlicher des Konzessionärs die Pflichten gemäß § 25 Abs. 6 und 7 oder § 25a 
verletzt;“ 

 9. wer Ausspielungen, für die keine Konzession des Bundesministers für Finanzen erteilt 
wurde, im Inland bewirbt oder deren Bewerbung ermöglicht, es sei denn es liegt eine 
Bewilligung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 56 Abs. 2 vor; 

 10. wer als Kreditinstitut die Vermögensleistung eines Spielers zur Teilnahme an einem 
bewilligungspflichtigen Glücksspiel, für das keine Bewilligung des Bundesministers für 
Finanzen vorliegt, weiterleitet, wenn dies im unmittelbaren Zusammenwirken mit dem 
Veranstalter oder Anbieter geschieht; 

 11. wer bei der Durchführung von Ausspielungen Trinkgelder direkt annimmt. 
(2) Gegenstände, mit deren Hilfe in das Glücksspielmonopol eingegriffen wurde, sind gemäß 

§ 54 einzuziehen. 
(3) Die Teilnahme an Elektronischen Lotterien, für die keine Konzession des Bundesministers 

für Finanzen erteilt wurde, ist strafbar, wenn die erforderlichen Einsätze vom Inland aus geleistet 
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werden. Der Verstoß gegen dieses Verbot wird bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis 
zu 7.500 Euro, ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro geahndet. 

(4) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG 1950) für Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 
beträgt ein Jahr.“ 

5. § 56 samt Überschrift lautet: 
„Zulässige Werbung 

§ 56. (1) Die Konzessionäre und Bewilligungsinhaber nach diesem Bundesgesetz haben bei 
ihren Werbeauftritten einen verantwortungsvollen Maßstab zu wahren. 

Die Einhaltung dieses verantwortungsvollen Maßstabes ist ausschließlich im Aufsichtswege 
durch den Bundesminister für Finanzen zu überwachen und nicht dem Klagswege nach §§ 1 ff 
UWG zugänglich. Abs. 1 Satz 1 stellt kein Schutzgesetz im Sinne des § 1311 ABGB dar. 

(2) Spielbanken aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraumes dürfen im Inland den Besuch ihrer ausländischen, in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Betriebsstätten 
gemäß den Grundsätzen des Abs. 1 bewerben, wenn dem Betreiber der Spielbank dafür eine 
Bewilligung durch den Bundesminister für Finanzen erteilt wurde. Eine solche Bewilligung ist zu 
erteilen, wenn der Betreiber der Spielbank dem Bundesminister für Finanzen nachgewiesen hat, 
dass 
 1. die für den Betrieb der Spielbank erteilte Konzession § 21 entspricht und im 

Konzessionserteilungsland, das ein Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ein Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraumes ist, ausgeübt wird, und 

 2. die gesetzlichen Spielerschutzbestimmungen dieses Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes den inländischen zumindest 
entsprechen. 

Entsprechen die Werbemaßnahmen nicht den Anforderungen nach Abs. 1, kann dem 
Betreiber der ausländischen Spielbank die Werbung durch den Bundesminister für Finanzen 
untersagt werden.“ 

6. In § 59 wird nach Abs. 19 als Abs. 20 angefügt: 
„(20) Die Änderungen in § 25 Abs. 3, § 52 Abs. 1 Z 9 und 10 und § 56 jeweils in der Fassung 

des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2008, treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft.“ 
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